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dem armen Dreyfuss endlich sein Recht zu geben

und alles bloss zu legen, was sonst wohl besser

nicht der Öffentlichkeit gezeigt worden wäre.

Nachdem das alles aber geschehen ist, wird kein

der Situation gewachsener Staatsmann fernerhin

nur das Geringste tun, wodurch er verhindert,
dass die Wunde des niedergeworfenen Gegners

heilt, mit dem er weiter leben muss.

Für das Unrecht, das Piquart und Dreyfuss
in der wüsten Affäre zugefügt worden ist, konnte

diesen alle mögliche Art von Satisfaktion gegeben

werden, aber der wirkliche Staatsmann musste

keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, dass

die Staatsraison verbietet, ihnen die eine, die

vollkommenste Satisfaktion: die Wiedereinstellung
ins Heer, zu gewähren und dass die Staatsraison

niemals duldet, den einen oder andern zum Herrn
seiner niedergeworfenen Übeltäter zu machen.

Dass Clemenceau dies nicht empfunden hat,
ist ein Beweis, dass ihm die oberste Eigenschaft
des Staatsmannes abgeht. Es ist das Recht des

kämptenden Parteimannes, einseitig zu sein und

objektiven Erwägungen keinen Raum zu lassen,

beim leitenden Minister ist dies ein Zeichen der

Unfähigkeit. Es ist ferner ein Beweis dafür,
dass dem Minister Clemenceau auch die Fähigkeit

abgeht, zu erkennen, auf welchen Faktoren
ein lebenskräftiges, kriegstüchtiges Wehrwesen

beruht und dass dies niemals durch Doktrinen

geschaffen werden kann. — Gewisse Fehler und

unschöne Erscheinungen sind auf das gleiche
Wesen der Menschen zurückzuführen, wie das

Nützliche und Gute, das er leistet. Will man
diese unschönen Erscheinungen mit Gewalt
niederdrücken oder gar ausrotten, so zerstört man auch

die Fähigkeit zum Guten und Nützlichen. Jeder,
der nur ein ganz wenig über die Bedingungen
militärischer Tüchtigkeit nachgedacht hat, wird
erkennen, dass die vielen Erscheinungen im
französischen Offizierskorps, welche die Republik
nicht dulden darf, mit dem zusammenhängen,
worauf seine Eignung für den Dienst der Republik
beruht.

Eidgenossenschaft.
— Die Kommission des Nationalrates für Vorberatung

des Entwurfes einer neuen Militärorganisation hat am
27. Okt. ihre Beratungen beendigt. Sie hat in allen
wesentlichen Punkten den Beschlüssen
des Stäuderates zugestimmt. Nennenswerte

Abweichungen sind einzig: Kürzung der Fourier- und

Quartierineisterschule um je 10 Tage (von 30 auf 20)
und das Fallenlassen der Rekrutenschule tür neu ernanute

Quaitiermeister. Der Antrag, die Dauer der Infanterie-
Rekrutenschule um 10 Tage zu kürzen, blieb in Minderheit.

Die Vorlage soll vom Nationalrat im Dezember

behandelt werden.

— Die Neue Zürcher Zeitung berichtet : Das Zentralkomitee

des Schweizer. Offiziersvereins (Präsident Herr
Oberst Wassmer in Aarau) beruft auf den 18. November

eine Delegiertenversammlung nach Biel ein. Zur
Behandlung gelangt vorerst ein Antrag der Offiziers -

ge8ellschaft des Kantons Solothurn, der dahin zielt, das

schweizerische Offiziersfest zu vereinfachen nnd den

Vorschlag enthält, es auf zwei Tage zu reduzieren und
die Festzüge abzuschaffen. Im Falle der Annahme des

letzteren Vorschlages wäre das eidgenössische Offiziers-
banuer im Landesmuseum zu deponieren. Das Zentralkomitee

ist mit der Vereinfachung im Sinne desJAntrages
Solothurn grundsätzlich einverstanden und wird der

Delegiertenversammlung darüber einen Programmvorschlag

unterbreiten. Das zweite Haupttraktandum
betrifft ein Nachsubventionsgesuch des vou der schweizerischen

Offiziersgesellschaft bestellten „Initiativkomitees
für Errichtung eines Denkmals auf dem Schlachtfelde

von Morgarten". Das Zentralkomitee hat aus seinem

freien Kredit bereits früher 1500 Fr. an die auf 70,000 Fr.
devisierten Kosten gesprochen.

Was den ersten dieser Anträge anbetrifft, so ist zu
hoffen, dass derselbe zur Annahme kommt. Dies ist das

allein richtige Mittel, um solche Vereinigung der Offiziere
der ganzen Armee von dem zu entkleiden, was vitle
einsichtige Offiziere veranlasst, das Eingehen dieser Feste

zu wünschen.
Bei der Nachsubvention für das Denkmal auf dem

Schlachtfelde von Morgarten wäre zu wünschen, die
Nachsubvention könne an die Bedingung geknüpft werden,
dass zuerst zwischen den Gelehrten resp. zwischen den

Kantonen Zug und Schwyz Einigung erzielt werde üher
den Ort, wo das Denkmal hingehört. Das Denkmal soll
die Erinnerung wacherhalteu an die ruhmvolle Zeit, als

die freie Eidgenossenschaft geboren wurde, es soll nicht
ein Denkmal sein der Ohnmacht gegen die Misère des

Kantöuli-Geist. Zum bleibenden Denkmal hiefür könnte
es aber leicht werden, wenn diese Einigung nicht erzielt
wird und es zur Enichtung von zwei Denkmälern käme,
die sich über die Kantonsgrenzen feindlich anschauen.

Die Infanterie-Offiziersgesellschaft Zürich beginnt ihre
Wintertätigkeit am Montag den 12. November mit einem

Disknssious-Abeid über die in der neulich
erschienenen Broschüre : „Neumann, zur Ausbildung
des Infanteristen" angestrebten Ziele. Fernere Vorträge
sind zugesagt von Major i. G. Emil Sondereg

g e r - Herisau über „den ungebremsten Infanterie-
Offizier im allgemeinen", von Majori. G. Vogel,
Instruktions-Offiaier der Kavallerie, über„Kavalleristisches
für die Infanterie" und von Hauptm. i. G. H c h.
R o o s t über : „Bei den Kaiserjägern im Tyrol".

Dazwischen werden Kriegsspiel-Übungen, geleitet von
Oberstlt. Reiser, stattfinden. Die gesamte Tätigkeit

verspricht eine sehr intensive und interessante zu
werden und laden wir die Kameraden aller Waffen von
Zürich und Umgebung zu reger Teiluahme ein.

Ausland.
Deutschland. Nach den neuesten Entscheidungen dürfte

die sogenannte „Militärvorlage" von 1907, ausser

Organisationsveränderungen unter Wahrung des Quinquennats-
gedankens und grösseren Materialforderungen, aus

Voranschlägen zur Beschleunigung des Tempos in der

Umbewaffnung der Artillerie und Infanterie bestehen.

Der Gesamtbedarf für diesen letzteren Zweck beträgt
150 Millionen Mark, deren etatsmässige Verteilung auf
6 Jahre vorgesehen war. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit

der zu der Umbewaffnnng herangezogenen
Privatindustrien und der staatlichen Werkstätten ermöglicht

eine Beschleunigung. Diese ist durch den

Vorsprung geboten, den zur Zeit andere Grossniächte unter
Anspannung aller Kräfte zu erreichen suchen. Besonders
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